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Ethı rricht INn deutschen Landen’ Problem Föderalısmus
„Wır SIN SscChon UrCc eın Dutzend Fürstentumer, Urc eın halbes Dutzend (Großher-
zogtumer und UrC| eın paar Königreiche gelaufen, und das in der rößten Übereilung
in einem alben Tag, und warum?““* Valer10 in eor2 Büchners ustspie „Ile
ONCE und Lena“ (geschrıeben über dıe deutsche Kleinstaaterel des 19 ahrhun-
derts
urden 1Im Zuge der Einheıitsbestrebungen der letzten ZWEI Jahrhunderte vielfältige
TODIeme der vormalıgen polıtischen Zersplitterung gelöst, 1e Ial Del der (CGrün-
dung der Bundesrepublık Deutschlan: nach dem C  jeg doch aus (jründen

einem starken föderalıistischen Staatssystem fest Das hat unmıittelbare Folgen für dıie
rage nach dem Ethikunterricht In Deutschland Da Bıldung Ländersache ist, g1ibt CS

nıcht ‘den Ethikunterricht in Deutschland, ondern viele verschiedene Konstrukte Dbe-
züglich eiInes SCcChulıschen FEthikunterrichts sowohl In enennung und inhaltlıcher AÄuUS-
ges  ng als auch in nter-, Gileıich- oder Überordnung Z  - Relıgionsunterricht In
deutschen Landen uch einem deutschen Religionspädagogen geht CS WIE Büchners
Valer10 Man tolpert VONN Bundesland Bundesland dahın über 16 andere Konstellatıo-
NeN eINES Ethi  nterrichts Die Unübersichtlichkeıit wurde zudem UurCc dıe deutsche
Wiledervereimigung nach dem Fall der Mauer z  'a 989 gesteigert: Im Gebiet der
ehemalıgen DDR gab 6S keinen schulıschen Religionsunterricht; dıe Bevölkerung gehö

c 3nach WIe VOT me'  e1IU1Cc keiner Kırche sodass Ostdeutschland als „Epizentrum
des kirchlichen Katastrophengebiets Westeuropa bezeichnet wıird. BeIl der Neukonstitu-
lerung des Bildungswesens in den Bundesländern wurden daher 1e eigene Festle-

züglıc des Religions- und Ethi  erTIchts getroffen.
Um dıe aktuellen bildungspolitischen Konstrukte eInes FEthikunterrichts in den einzelnen
Bundesländern greıfen (Kap 4), mussen zunächst dıe geschichtliche Entwicklung
des Verhältnisses VON Staat und Kiırche Bereich des Bıldungswesens (Kap und
dann die bildungspolitischen Argumente für die Ausgestaltung eiINeESs FEithikunterrichts
(Kap in den IC SCHOMUNCNH werden. Sschlıeben! werden exemplarısc dıe kon-
textuellen Rahmenbedingungen eines thı  nNterrichts Lehrpläne, Lehrerbildung) In
ayern geschildert (Kap 5)

Der Beıtrag EeTU! auf einem ag des Verfassers Im ahmen des Deutsch-Ungarischen
Theologentags in udapest.
eorg Büchner, Werke und Briefe, München 104 (Leonce und 1Lena. Eın Lustspiel, I1

Szene).
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tat, in KRI 125 2/2000), 88-95, RT
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rche, Gesellscha: und Bıldung
OTW! mer Die geschichtliche Entwicklung des deutschen Bıldungssystems ist
gepragt VO  3 schrıittweise schwındenden Einfluss der Kırche auf die schulısche Bıldung
FEinzelne Stationen onnen hier nıcht detaıillıert nachgezeıichnet werden *
Im Miıttelalter WaIilCN die Klöster die zentralen Bildungseinrichtungen. In den (Jenuss
kirchlich organısierter Bıldung kam jedoch 1U e1In! Minderheıt der Bevölkerung. In der
Reformations- und Gegenreformationszeıt wurde schulısche Bıldung stark forcıert, ql-
Jerdings mıt einer ausdrücklich konfessionellen Intention und Ng Es gab ent-
weder katholische oder evangelische chulen In der Religionspädagog1ik bezeıichnet

diese Form derng in das Christentum als ‘Verschulung der Katechese‘, in
dıe thische Fragestellungen Sinne eines Lebens aus dem Glauben integriert wurden.
AD der Einrichtung einer “Schule für alle eine wesentliche orderung der aufklärer1-
schen Bemühungen 1Im 19 unde wurde der Eıinfluss der Kırchen auf dıe Öffent-
i1che Schule unehmend zurückgedrängt. Der Staat hatte nunmehr dıe Schulhohe1i das

damals auch dıe SS des bayerischen Kultusministeriıums. TEUNC galt
1ImM Volksschulbereich auf lokaler Ebene nach WIEe VOT weıthın noch die annı
„geistliche Schulaufsicht”, welche endgültig erst mıit der 'eimarer erJassung 1Im S  CD
919 abgeschafft wurde > Ab dieser eıt wurde auch verstärkt dıe grundsätzlıche Auf-
eılung des Schulwesens In katholische oder evangelische ‘Bekenntnisschulen’ In rage
gestellt. Diese ollten UrC. sogenannte christliche Sımultanschulen chulen ohne
bekenntnismäßige Trennung ersetzt werden. rst der eıt der Natıonalsozialiısmus
wurde diese Forderung nach ‘Gemeinschaftsschulen mıiıt dem entsprechenden Druck
flächendeckent umgeselzt, WIE überhaupt dıe Nationalsozialıisten dıe Kırchen aus den
chulen hinauszudrängen versuchten (Entlassung kirchlicher Fer: Kruzifixstreit, H-
imınierung des Religionsunterrichts). Dıie olge ach dem ]1rauma der NS-Zeıt galten
relıg1öse Bıldung, VoNn den großen Kirchen, und der Rückegriff auf Struktu-
ICN VOI 933 als aranten den Totalıtarısmus. Der konfessionelle Relıgionsunter-
cht wurde deshalb 1949 gesetz hervorgehobener Stelle bel den Grund-
echten verankert:
„Der Religionsunterricht LSt In O]  chen en mut Ausnahme der bekenntnisfreien Schulen OFr-

1ICNeES Lehrfach. Unbeschadet des etaatlıchen Aufsichtsrechtes wırd der Religionsunterrich In Über-
einstiımmung mut Grundsätzen der Religionsgemeinschaften el Kein rer seinen

verpflichtet werden, Religionsunterricht rteiılen. e

usgenommen über dıe sogenannte „Bremer Klausel“/ das Land Bremen und das
unter Vier-Mächte-Status stehende Land Berlin.®

Ausführlich chıchte des katholischen Schulwesens Christoph Kronabel (Bearb.) Zur Ge-
chichte des katholischen Schulwesens (Handbuch katholische Schule: öln 1992; mmst
rıstian Helmreich, Religionsunterricht eutschlan« Von den Klosterschulen bıs eulte, Ham -
burg Düsseldorf 1966

1919
° Art E3

141 ike) Sal Satz 1nde!l eine Anwendung einem ande, in dem
Januar 1949 ıne andere landesrechtliche egelung estand. “
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uberdem hat INan das Schulwesen nach dem eltkrieg nach dem ode der
Bekenntnisschulen trukturiert Bedingt UrC| die konfessionelle Vermischung und die
zunehmende Säkularısierung wurde dieses Konzept aber zunehmend krıtisiert. Ende der
60er Jahre wurden dıe ekenntnisschulen Teil über Volksentscheide abgeschafft.
In ayern SInd se1mt 1968 die rund- und auptschulen chrıstliche Geme1in-
schaftsschulen? aber selbst das Ist aus dem Bewusstsein der Bevölkerung weltestge-
hend geschwunden. Was INan nıcht vermuten würde‘: Interessanterweise g1bt CS heute
noch In Niıedersachsen und Nordrhein-Westfalen zahlreiche Offentliche katholische Be-
kenntnisschulen.
Sowohl Grundgesetz (Art als auch Landesverfassungen (z.B in ayern 154

aumten das e ZUTr Gründung VOINl Privatschulen ein ach Abschaffung der
Bekenntnisschulen wurde davon VOT allem VoNn den Kırchen verstärkt eDraucC| SS-
macht Derzeıt besuchen 5% aller chüler In Deutschlan: Privatschulen, mehr als
dıe davon 2,8%) chulen In katholischer Trägerschaft; dıe Tendenz Ist steigend,
auch in den Bundesländern sınd In kirchlichen chulen sehr ge
TOLZ der verfassungsrechtlichen Verankerung geriet der Religionsunterricht Ende der
1960er anre zunehmend In dıe Krise: (51: galt In selner ausschlıeßlich innerkirchlich-
katechetisch ausgerichteten Konzeption als ruCKSs  12 und War entsprechend un!  1e
WIEe über empirische Studıen nachgewiesen wurde DIie Abmeldezahlen stiegen drastısch

Die Würzburger Synode gr1 diese Problematık Offensiv auf. Der Synodenbeschluss
„Der Religionsunterricht In der Schule“ dUus dem Jahre 974 tellte eine bedeutende
ende hın einem dıakonischen Religionsunterricht dar Religionsunterricht wırd NUun
verstanden als se1DStiOser Diıenst der Kırche der öffentlıchen Schule innerhalb einer
pluralen Gesellschaft: CT Ist theologısch und pädagog1sc egründet, für unterschiedlich
rel1g1Öös sozlalısıerte und interessierte chüler konziıpiert und versucht Glauben und Le-

In der Landesverfassung Bremens heıißt in Art „Die allgemeinbildenden OMentlıchen Schulen
sınd Gemeimschaftsschulen mıt bekenntnismäßig cht gebundenem Unterricht in Bıblischer Ge-
Schıchte auf gemeın christlicher rundlage. “ Die „Bremer ausel“ gılt uch für das Bundesland
Berlin Bıs Abschluss des Vertrags Der dıe abschließenden Regelungen In EZUL auf Deutsch-66 (1990) hatte dıe Berlin 1er-Mächte-Status Das VOIN agılstrat der Stadt
verabschiedete Schulgesetz für (Groß-)Berlin bestimmt, dass Religionsunterricht ache der rchen
und Relıgionsgemeinschaften ist und VON Personen erteiılt wird, dıe VON diesen eauftragt werden. Er
wırd in Räumen der Schule erteılt, ist ber cht 'eıl der Stundentafel, ISO kein „ordentliıches Lehr-
facEthikunterricht in Deutschland  5l  Außerdem hat man das Schulwesen nach dem 2. Weltkrieg erneut nach dem Modell der  Bekenntnisschulen strukturiert. Bedingt durch die konfessionelle Vermischung und die  zunehmende Säkularisierung wurde dieses Konzept aber zunehmend kritisiert. Ende der  1960er Jahre wurden die Bekenntnisschulen zum Teil über Volksentscheide abgeschafft.  In Bayern sind seit 1968 die Grund- und Hauptschulen so genannte christliche Gemein-  schaftsschulen” — aber selbst das ist aus dem Bewusstsein der Bevölkerung weitestge-  hend geschwunden. Was man nicht vermuten würde: Interessanterweise gibt es heute  noch in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen zahlreiche öffentliche katholische Be-  kenntnisschulen.  Sowohl Grundgesetz (Art 7,4 GG) als auch Landesverfassungen (z.B. in Bayern Art 134  BV) räumten das Recht zur Gründung von Privatschulen ein. Nach Abschaffung der  Bekenntnisschulen wurde davon vor allem von den Kirchen verstärkt Gebrauch ge-  macht. Derzeit besuchen ca. 5% aller Schüler in Deutschland Privatschulen, mehr als  die Hälfte davon (2,8%) Schulen in katholischer Trägerschaft; die Tendenz ist steigend,  auch in den neuen Bundesländern sind Plätze in kirchlichen Schulen sehr begehrt. !©  Trotz der verfassungsrechtlichen Verankerung geriet der Religionsunterricht Ende der  1960er Jahre zunehmend in die Krise; er galt in seiner ausschließlich innerkirchlich-  katechetisch ausgerichteten Konzeption als rückständig und war entsprechend unbeliebt,  wie über empirische Studien nachgewiesen wurde. Die Abmeldezahlen stiegen drastisch  an. Die Würzburger Synode griff diese Problematik offensiv auf. Der Synodenbeschluss  „Der Religionsunterricht in der Schule“ aus dem Jahre 1974 stellte eine bedeutende  Wende hin zu einem diakonischen Religionsunterricht dar: Religionsunterricht wird nun  verstanden als selbstloser Dienst der Kirche an der öffentlichen Schule innerhalb einer  pluralen Gesellschaft; er ist theologisch und pädagogisch begründet, für unterschiedlich  religiös sozialisierte und interessierte Schüler konzipiert und versucht Glauben und Le-  * In der Landesverfassung Bremens heißt es in Art 32: „Die allgemeinbildenden öffentlichen Schulen  sind Gemeinschaftsschulen mit bekenntnismäßig nicht gebundenem Unterricht in Biblischer Ge-  schichte auf allgemein christlicher Grundlage.“ Die „Bremer Klausel“ gilt auch für das Bundesland  Berlin. Bis zum Abschluss des „Vertrags über die abschließenden Regelungen in Bezug auf Deutsch-  land“ (1990) hatte die Stadt Berlin Vier-Mächte-Status. Das am 26.06.1948 vom Magistrat der Stadt  verabschiedete Schulgesetz für (Groß-)Berlin bestimmt, dass Religionsunterricht Sache der Kirchen  und Religionsgemeinschaften ist und von Personen erteilt wird, die von diesen beauftragt werden. Er  wird in Räumen der Schule erteilt, ist aber nicht Teil der Stundentafel, also kein „ordentliches Lehr-  fach“. Die Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik von 1949 und die ostdeutschen Län-  derverfassungen sahen analoge Regelungen des Religionsunterrichts vor. Nach dessen Verdrängung  aus den Schulen und nach Ersatz der Länder durch die Bezirksorganisation enthielt die Verfassung  der Deutschen Demokratischen Republik von 1974 keine Bestimmung zum Religionsunterricht mehr.  ° Vgl. Art 135 BV.  '° Vgl. Arbeitsgemeinschaft Freier Schulen (Hg.), Handbuch Freie Schulen. Pädagogische Positionen,  Träger, Schulformen und Schulen im Überblick, Reinbek 1997, 541; Rainer Winkel, Freie Schulen,  Kirchliche Schulen, 1. Evangelische Schulen, in: LexRp I (2001) 603-606; Carl Josef Reitz, Freie  Schulen, Kirchliche Schulen. 2. Katholische Schulen, in: LexRp I (2001) 606f.  ‘ Der Religionsunterricht in der Schule, in: Gemeinsame Synode der Bistümer in der Bundesrepublik  Deutschland. Beschlüsse. Offizielle Gesamtausgabe I, Freiburg/Br. u.a. *1976, 123-152.DIe Verfassung der Deutschen Demokratischen Republi Von 1949 und die ostdeutschen Län-
derverfassungen sahen analoge Regelungen des Relıgionsunterrichts VOL. ach dessen Verdrängung
aus den Schulen und ach Ersatz der ] änder UTrC| dıe Bezirksorganisation nthielt die Verfassungder Deutschen Demokratischen Republıik VonNn 1974 eiıne Bestimmung ZUm Religionsunterricht mehr
Vgl F35
Vgl Arbeitsgemeinschaft Freier Schulen (Hg.) andbuc! Freie Schulen. Pädagogıische Positionen,Träger, Schulformen und Schulen UÜberblick, Reinbek 1997, 341; Rainer el, Freie Schulen,Kırchliche Chulen Evangelısche Schulen, LexRp | Carl Josef eitz, Freıe

Schulen, Kırchliche Schulen Katholıische Schulen, in LexRp 606f.
Der Religionsunterricht in der Schule, Gemeinsame Synode der Bıstümer In der Bundesrepublikeutschland. Beschlüsse Offtfizıjelle Gesamtausgabe I) Freiburg/Br. 123-152
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ben aufeiınander ‚ziehen. ! Miıt diıesem "Dokument eıner ende wurde der konfes-
sionelle Religionsunterricht Fächerkanon der öffentlichen chulen salonfähig.
Gleichzeitig hält INan bıs heute beı aller ökumenischen Offenheit “konfessionell-
kooperatıver Religionsunterricht‘) einem konfessionellen Religionsunterricht fest'2
Wiıe Jüngere empirische Untersuchungen zeigen, ist der Religionsunterricht in Deutsch-
land gesellschaftlich akzeptiert und gehö VOI allem in der Grundschule den 1eb-
testen Fächern. ” Die Öffnung des Religionsunterrichts auf chüler und Gesellscha: hın
führte freilıch auch dazu, dass dıie Konturen zwischen ihm und den Je eigenen Oormen
Vvon Ethik-Unterricht gelegentlic verschwimmen.
Man INUS$S diese facettenreiche Beziehungsgeschichte zwıischen Kırche und Staat Im Be-
reich des Schulwesens darstellen, weıl 191008 VOT diesem Hıntergrund plausı der Stel-
lenwert und dıe des ITIC erläutert werden onnen

Ethikunterrich: und Gesellscha
3.17 Aufklärung
Der Verlust des Weltdeutungsmonopols des Christentums in der Moderne chlägt sıch
seıIit der Aufklärung In der Forderung nach einer VON kirchlicher Bevormundung abge-
lösten ethischen rzıehung nıeder. '"ohann Amos Comenius hatte bereıts in seiner
„Pampaedıa” (vor einen eigenständıgen ikunterricht vorgeschlagen. * Die
aufklärerischen Pädagogen und Phılanthropen WIE ohann Bernhard Basedow und
Christian Gotthilf Salzmann konzipilerten schließlich eine ‘allgemeıne Sıttenlehre’, eine
praktische Philosophie für alle Stände, die alleın Adus Einsicht und mıiıt Vernunft ‚WON-
NCN werden sollte Diese gemeine itteniehre nthielt sowohl philosophische als auch
lebenskundlich-praktische Anteile und durchaus kompatıbel mıt relig1öser FErzie-
hung als Propädeutik einer induktiven Gotteslehre angelegt
Eın Moralunterricht In Entgegensetzung und als Alternative ZUT rel1g1Ös fundierten ethi-
schen Erziehung wurde erst Ende des 19 Jahrhunderts eingefordert, als die FEinheit
zwiıischen Kırche und Staat zunehmend TUC} wurde Im Zuge der genannten MO-
ralpädagogischen Bewegung konzipierte einen darwinıstisch geprägten Moralun-
terricht; dıe Bremer Lehrerschaft beispielsweise plädıerte 1Im Jahre 1905 für eine Ab-
schaffung des dogmatisch gC Religionsunterrichts eines allgemeınen
mıt religionsgeschichtlichen nhalten angereicherten Sıttenunterrichts.
12 Sekretarıiat der eutschen Bischofskonferenz Hg.) Die iıldende Kraft des Relıgionsunterrichts.
Zur Konfessionalıtäi des katholischen Religionsunterrichts, Bonn 1996
13 Vgl Anton Bucher, Religionsunterricht zwıischen rnfach und Lebenshiılfe FEıne empirische Un-
tersuchung ZU]  = katholischen Religionsunterricht in der Bundesrepublik Deutschland, Stuttgart
14 Vgl Geschichte: €eıinz chmidt, Ethikunterricht, in CX I 489-494, 4  y Christine
CEel  A Zu den Wurzeln des selbständigen FEthikunterrichts in der deutschen Schulgeschichte. Wozu
Jjen! der Ethikunterrich: WOZU soll dıenen?, in Die Christenlehre S  OE 14:; Ifre
Seiferlein, ıkunterricht. Religionspädagogische Studien außerordentlichen Schulfach, Ottin-
gCH
15 Vgl Seiferlein |Anm. 141 26-40
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E Weıimarer Republik
In der Weimarer Reichsverfassung VON 919 wurde der Relıgionsunterricht als ordentlı-
ches eNrTiaC verankert. ugleı1c) gab 6S hıer erstmals eın Suspensionsrecht für Trer
und chüler Damıt tellte sıch 11UMN dıe rage nach einem Ersatzfach für dıe chüler,
dıe sıch VO Religionsunterricht abmeldeten nNter den Bezeichnungen „Moralunter-
iıcht“, „Lebenskunde“ Oder „Sittenlehre“ wurden in der olge, nıcht flächendecken!
und regjional unterschıiedlich konsequent, entsprechende Fächer mıt Wahl- oder Pflicht-
charakter eingeführt. DiIie inhaltlıche Ausrichtung WarTr sehr dısparat; als gemeinsame
erkmale können eıne vernunttethische und antıdogmatische Ausrichtung SOWIE dıe
Berücksichtigung relıgionsgeschichtlicher und lebenskundlıcher nhalte ausgemacht
werden

Nationalsozialismus, DDR
ass thısche Bıldung auch in Staats- und Gesellschaftsformen, dıie In wusster 1 Iis-

ZU Christentum angelegt sınd, als wichtig erachtet wird, zeigen beide dıktatorI1i-
schen Regierungsformen des letzten Jahrhunderts in Deutschlanı Im Natıonalsoz1ialıs-
INUS wurden einerseılts Reliıgionsunterricht und Kirche aus den chulen verdrängt und
andererseıts der gesamte Unterricht ZU  3 Weltanschauungsunterricht 1Im Sinne der nat10-
nalsozıialıstiıschen Ideologie umfunktioniert !° In der DDR gab CS das zentrale Fach der
„Staatsbürgerkunde“ eın sehr gesellschaftsprägendes und nachhallendes Gebilde
Auch hiıer das Ziel in der Erziehung ZUTr staatstragenden oral, nämlıch der
kommunistischen Ideologıie.
e1de Phasen der deutschen Geschichte Sind insotern auch für dıe rage der Bedeut-
amkeıt und der Verankerung eines Religi0ns- und Ethikunterrichts grundlegend, e1l
seıtdem eiıne geWwISse SkepsIis mitschwingt, Was dıe Kompetenz des Staates be] der Fun-
dıerung ethıscher (Grundsätze trıfft
Der vielzıitierte Satz des tTüheren Verfassungsrichters Ernst-Wolfgang Böckenförde Iau-
tetl ADer freiheitliche, sakularısıerte Staat ebt VON Voraussetzungen, dıe GE selbst nıcht
garantıeren kann  _ßt18 Für den Relıgionsunterricht Ist dies insofern mustergültig gelÖöst,
als T als staatlıches Schulfach Z WaTtT en reCc  ichen Bedingungen ScCAhulıschen Unter-
richts entsprechen INUSS, inhaltlıch aber In der Verantwortung der Religionsgemein-
schaften lıegt Nsofern ist die Begründbarkeıt eines nterrichts eın ständıg dısku-
lertes ema, WIE auch der Streit das Fach „Lebensgestaltung Ethık Relıgions-
kunde“ in Brandenburg ze1gt.
16 Vgl Irene VoN Kutzschenbach Marianne Sporer (Bearb.), „  , der nıcht alltägliıch Wwar  . Pas-

Schülerinnen erinnern sıch dıe Zeıt zwischen 1928 und 1950, Passau 5Of. Aufsatz-
themen AUuSs dem Deutschunterricht der Oberrealschule
1/ Vgl Seriferlein |Anm 14], Der Staat gılt seImt dem I1 Weltkrieg als „moralısch 15  TEedI-
tiert“
I® Ernst-Wolfgang Böckenförde, Die Entstehung des Staates als Vorgang der Säkularısation, In ders.,
Recht. aatl, TE1INEN Studien ZUT Rechtsphilosophie, Staatstheorie und Verfassungsgeschichte,Frankfurt/M 991 S TE TStmals erschiıenen in Sakularısatıon und UtopIie. racher
dıen (F st Forsthoff), gar! 196/, 75-94
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Aktuelle konzeptionelle Begründungsmuster und TODIieme
azıt DIe ın} eines Ethikunterrichts in Deutschland ist VOoN plurıformen StrÖ-

gespelst. Man kann aufklärerische, proletarisch-sozlialıstische, lıberal-
deutschnationale, nationalsozialıstische, deutschgläubige und auch rel1g1Öös motivierte
Varıianten ausmachen. ””
Diese Pluriıformi 11USS aber auch Im Sinne einer Problemanze1ige betrachtet werden:
Wıe ass sich FEthık in Pluralıtät gründen?
Unbestritten aDer ist, dass thische rziehung den Grund  Jlonen VON Schule g_
hört.” Schulische Bıldung beschränkt sich nıcht auf Wissensvermittlung und Qualifizie-
Tung, UTr Z7WEeI Funktionsbereiche benennen, wurden immer SCANON über alle
Ideologien inweg und auch international*‘ erzieherische und ethisıerende Aufgaben
zugesprochen. uch in der aktuellen bildungspolitischen Diskussion ist sıch da-
rüber eIn1g, dass Schule ildungs- und Erziehungsaufgaben rfüllen hat Unter dem

plakatıven Stichwort eines „Muts ZUT Erziehung  «22 wiıird gefordert, dass Schule nıcht
191088 Wissen, sondern eDenNSo thische und sOzlale Kompetenzen vermuitteln hal  $ Be-

gründe! wiırd dies mıt Verwels auf die landesverfassungsrechtlichen Erziehungsziele
(z.B Ehrfurcht VOT Gott,(VOI der urde des Menschen, Bereitscha S_

zialen Handeln, C VOL der Überzeugung des anderen uSW.).“ Rückenwind be-
kommt dieser NSa 7zusätzlıch UurCc Berichte über Gewalttaten chulen
Coburg), aber auch UrC) entsprechend medial aufbereıtete Katastrophentheorien des
Kındes- und Jugendalters (Schulschwänzer, Bekleidungsfragen, Konsumdaten
In allen bundesdeutschen Lehrplänen sSınd deshalb der Beschreibung fachspezifischer
rnziele und alte ]gemeıine ildungs- und Erziehungsaufgaben vorgeschaltet; dıe-

umfassen eın breıtes Spektrum VON allgemeıner Persönlichkeitsentwicklung über
Wertorientierung bıis hın dıfferenzilerten Feldern der Famıiılien- und Sexualerziehung,
Freizeiterziehung, Gesundheıits- und Medienerziehung us  z Diese ildungs- und YTZIE-
hungsaufgaben sollen dıe allgemeinbildende Basıs aller Fächer darstellen und die päda-
gogische Kultur VOoNn Schule pragen
aruber hinaus ist dıe thematische ündelung ethischer Fragen in einem eigenen Fach
nnerna. der Stundentafel aller Schularten, abgesehen VON konsequent integrativ aNSC-
© reformpädagogischen Schulmodellen, unbestritten, WAaSs durchaus ambıvalent g_.
deutet werden DIe SaNZC Palette erzieherischer Felder, WIE S1e In den Lehrplänen
aufgelıstet sınd, kann über die einzelnen Unterrichtsfächer und VON Fachlehrern nıcht
systematisch durchdrungen werden. Der Stellenwert ethischer Erziehung wırd emge-
genüber hoch eingeschätzt, dass en eigenes Unterrichtsfach als unabdıngbar CI -

19 Vgl Reents 1994 |Anm 14]1, 112
Vgl elAda  I Friedrich Schweitzer (Hg.), Ethisch erziehen in der Schule, Öttingen 1996
Vgl knappen Überblick: CM 2001 |1Anm 14], 491; breıiter Barbara Brüning, Ethikunter-

richt Luropa, Leıipzıg 1999
22 Eva Z/eltner, Mut ZUT Erziehung, München 1997
23 Vgl Seiferlein |Anm 14], R6-96
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scheint.“ Dies entspricht auch der Klassıschen Begründung eıner E1genständıigkeıit der
praktıschen Phılosophie neben der theoretischen Philosophie se1it dem 12 Jahrhundert *

Umkehrschluss bedeutet 1ese hohe Wertigkeıt eines eigenen ethıschen Faches aber
auch, dass der Religionsunterricht ebenfalls einen ethisierenden Charakter aDen INUSS;
denn, WIe WIr Im Folgenden sehen werden, In den melsten andern Ist das Fach Ethık-
unterricht 191008 für dıejenıgen chüler verpflichtend, die nıcht konfessjionellen Relig1-
onsunterricht teilnehmen *°
Befürworter des Ethiıkunterrichts plädıeren darüber hıinaus für einen Ethikunterricht für
alle, weıl dıe Aufsplittung VON Klassenemheiten und ihre Neuzusammensetzung in VCI-

schıiedene Relig10nS- und Ethiık-Gruppierungen VOT allem dem Zie]l eines gemeıiınsamen
sozlalen TNeNsS IM Klassenverbund zuwıderlaufen. Ihr Interesse verbindet sıch mıt
dem Anlıegen der Stundenplangestalter, für dıe die Organısatıon des Relıg1i0ns- und H-
thıkunterrichts besondere Schwierigkeiten (Stundenplangestaltung, Klassenbildung,
Lehrereıinsatz bereiıtet.

Ethikunterricht in den Ländern der BRD
4 ] Hıstorische En  ıcklung seit Beginn der Bundesrepublik
CANOoN VOT der Entstehung des Grundgesetzes schrıeben ayern (1946) Rheinland-Pfalz
(194 7) und das aarlanı (194 /) In ıhren Landesverfassungen VOEL: dass chüler, dıe
nıcht Pflichtfach Relıgionsunterricht teilnehmen wollten, einem Ersatzfach, z B

einem „Unterricht über dıe allgemeın anerkannten Grundsätze des natürlıchen SIit-
tengesetzes” (Rheimland-Pfalz teilzunehmen hätten *” Das darf jedoch nıcht
interpretiert werden, dass dıese Länder die zunehmende Pluralısıerung und Säkularisie-
IuUunNg vorhersahen und entsprechende Maßlßnahmen Jür eiınen Ethikunterricht treffen woll-
ten Man wollte vielmehr prophylaktısch ein deutliıches hierarchisches Gefälle zwıischen
dem ordentlıchen Pflichtfach Religionsunterricht und eiInem Ethiıkunterricht, welchem
1IUT eın Ersatzfach-Status zukam, errichten ** Dies zeigte sıch auch realıter ine Instal-
latıon des Ersatzfaches 1Im Schulrecht und In der Schulpraxıs erfolgte auch In dıesen
Ländern erst in den 1970er Jahren, als bedingt HFG die Kritık amalıgen schuli-
schen Religionsunterricht (sıehe Oben und erstmals steigenden Abmeldezahlen*? Hand-
lungsbedar estand und dıe Lehrerverbände auf eine rechtliche ärung drängten
24 Vgl €eINZz Schmidt, Dıdaktık des FEthikunterrichts 1, Stuttgart 1983, E:
25 Vgl ders. 2001 1 Anm 14], 489
26 Vgl ZUr gemeinsamen Aufgabe: arl Ernst Nipkow, und Religion In der Schule In den KrIı-
sCcCh der Moderne. Zum Verhältnis VON Religionsunterricht und Ethikunterricht, in Trem
Hg.) MaAaC Schule! Moralısche OmMMmMuUnNnıkKatıon In Schule und Unterricht, Frankfurt/M
1994 SSS

Reents 994 1Anm 14|, 108
2% 136 Religionsunterricht als ordentliches Pflichtfach: LE „Für Schüler, die
nıcht A Religionsunterricht teilnehmen, ist ein Unterricht ber dıe allgemeın anerkannten Grundsät-

der Sıttlichkeit einzurichten. eb

29 Besonders hoch Gymnasıen und In Städten, z B en sich Im Tre 1970 in Schleswig-
Olstein 8,18% der evangelıschen Gymnasıasten VO Relıgionsunterricht abgemeldet. 1€. Sei-
ferlein 2000 |Anm 14|
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bedeutete dıes ayern Das bereıits bestehende ecC) der Erziehungsbe-
rechtigten, ihre Kınder VO]  = Religionsunterricht abzumelden, wurde schulrechtlich
und —organisatorisch operationalisiert. ””
47 Aktuelle Gesetzeslage In den Ländern Im Überblick
Wıe eingangs bereıts angedeutet: Der Föderalısmus hat ZUT olge, dass der Ethikunter-
richt reC  1C| In den einzeinen Bundesländern unterschiedlich verankert wurde Der
nachfolgenden 1 abelle Sind dıe jeweıligen Regelungen züglıc der Einrichtung des
NIierTTIC und seiner Bezeichnung entnehmen; der Übersichtlichkeit alber
wurde auf eiıne detaillıerte Darstellung einzelner Festlegungen 7 B züglıc) T-
schiedlicher Alterssı  en und der dıfferenzierten Verbindlichkeit der Fächer und
modalıtäten verzichtet *!
In den einzelnen desverfassungen und Schulgesetzen wiırd A dıe Bezeichnung
‘“Ersatzfach’ eDENSO WIEe dıe Bezeichnung ‘ Alternatıvfac) vermieden; In dieser Tabelle
wiırd mıt der Bezeichnung “Pflicht-Ersatzfach’ dıe mehr oder weniger unmıiıttelbare
Koppelung den Religionsunterricht ausgedrückt: Wer keinen Religionsunterricht be-
sucht, 111US$S ethischen Fach teilnehmen, welches reC|  C in unterschiedlichem Ma-
e dem Religionsunterricht gleichgestellt ISst

Vgl einen Überblick ber die gesetzlichen estimmungen in Katholisches cChulkommuissarıalt In
Bayern (Hg.), Handreichungen ZUm Lehrplan Katholische Religionslehre. Materialien für den Relıig1-
onsunterricht Grundschulen, München 2002, 210-222, bes DE

Vgl Überblick: larald CNWILLUS, FEthik-Untericht der Bundesrepublık Deutschland F
sammenstellung der derzeıt gültıgen Regelungen für die Alternativ- DZW. Ersatzfächer für den Relıg1-
onsunterricht, erln2 ders. Religionsunterricht 1alog Der katholische Relıgionsunterricht
auf dem Weg Vernetzung mıt seinen ffinen Fächern, Ta2 Sekretariat
der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder In der Bundesrepublik Deutschland Hg.)
Zur Situation des Ethikunterrich: in der Bundesrepublık Deutschlan: Bericht der Kultusminister-
Ooniferenz VO!]  3 Bonn 1998
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Bundesland Konfessioneller nach Ethikunterrichi Bezeichnung
GG*

aden- ordent! Piliıchtfach ordentl Pflicht-Ersatzfac| Fth1

Urttemberg
ordent! Pflichtfach ordent! Pflicht-Ersatzfach unterric!Bayern

Berlın ahlfach ahlfach Ethık Phılosophıe
ordent! Pflichtfach Phılosophıe (Oberstufe)

Brandenburg Ersatz- (be1 Abmeldung ordent! Pflichtfach LER (Lebensgestaltung
VOIN LER) DZW ahlfach FBthıik Relıgionskunde)
(beı Besuch VOINl LER)

Bremen eın konfess „Bıbl aD als Pflicht- Philosophie
Geschichte auf gem Alternativfach ZUT 4S

schen eschichteGrundlag!  66
Hamburg ordent! Pfliıchtfach ordentl Wahlpflichtfach Ethık (ab

ordent! Wahlpflichtfac) (ab Philosophie (Oberstufe)
(aD

Hessen ordent! Pflichtfach ordent! Pflicht-Ersatzfach Eithıik
Mecklenburg- ordent! Pflichtfach ordentl Pflicht-Ersatzfach Phiılosophieren mıt ndern
Vorpommern (1-10

ılosophıe erstufe
Nıedersachsen ordent! Pflichtfach ordent! ıcht-Ersatzfach Werte und Normen
Nordrhein- ordent! Pflichtfach ahlfach (Schulversuch) Philosophie
es!|  en ordentl iıcht-Ersatzfach Phılosophie (Oberstufe)
Rheinland-Pfalz ordent! Pflichtfach ordentl Pflicht-Ersatzfach
aarlanı ordent! Pflichtfach ordentl! Pflicht-Ersatzfac) Allgemeine
Sachsen ordent! Pflichtfach ordentl Pflichtfach Fthık
Sachsen-Anhalt ordent! yflichtfach Ethikunterric)ordent! Wahlpflichtfach
Schleswig- ordent! Pflichtfach ordentl Pflicht-Ersatzfach Phılosophische Propädeutik
Holstein MIC in der Grundschule Phılosophie
Thüringen ordent! Pflichtfach 5 —  *S  1 A —- ordentl Pflichtfach

DIie unterschiedliche Bezeichnung für das Fach deutet auf verschledene bıldungstheore-
tische Begründungsmuster hın; darauf wiıird 1Im folgenden Kapıtel SCHAUCIT eingegangen.
Zunächst interessieren stärker bıldungspolıtisch ausgerichtete Globaltendenzen
Die geschichtliche Entwicklung und die hohe Wertigkeıt eines grundgesetzlich VeTan-

kerten Pflichtfaches Religionsunterricht dingte eine Etikettierung VoNn Ethikunterricht
als „Ersatziac für den eigentlich ordentlichen Religionsunterricht.” Hıer schwingt
42 Je ach Bundesland unterschiedlich sınd verschiedene Relıgionsgemeıinschaften efugt, Relıgions-
unterricht als ordentliche: Schulfach Schulen erteilen, 7: B Baden-Württemberg: Evangeli-
sche Kırche, Katholische rche, Altkatholische Kırche, Syrisch-orthodoxe Kırche, Israelıtısche RKe-
lıgıonsgemelnschaften en und Württemberg.
33 Jörg Ennuschat, Ersatzfach, Alternativfach, in eX 426-429; Seiferlein
|Anm 14] 75-80
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selbstverständli« eine Portion Abwertung mıt, welche in der PraxIis auch noch
dadurch gesteigert wurde, dass in überwiegend IC egenden FEthikun-
erricht Miınderheıten, Z} jahrgangsstufenübergreifend, in Randstunden Oder
Nachmittag angeboten wurde Grundgesetzlich nıcht unproblematisch, den faktıschen
Mehrheitsverhältnissen jedoc entsprechend gewinnen Ethik-Fächer zunehmend Be-
eu und werden zunehmend faktısch und Juristisch gleichrangıg ZU  3 Relıgionsun-
erricht als Wahlpflichtfach angesehen, VOTFr allem den Bundesländern In Thü-
ringen wıird explizıt darauf hıngewlesen, dass Ethikunterricht keıin Ersatzfach Iim üblı-
chen Sinne ist, sondern dem Religionsunterricht gleichgestellt ist_ * „Das hässlıche Ent-
lein hat sich und NnNde': zunehmend Anerkennung  “ 35 formuliert Helmut An-
selm. Auch dıe 1SCHOTe sprachen sich übrıgens immer SCHON für dıe Einrichtung VON

Ersatzfächern aus und raumen 19101081 auch ein, dass siıch diese „VONn einer didaktischen
otlösung einem grundstän«  igen Schulfach VonNn Gewicht neben dem Relıgionsunter-
richt“> entwickelt hätten ara CHNWLLLUS resümitert, der Ethikunterricht habe siıch
„ VOIN Ersatzfach Dıalogpartner des Religionsunterrichts” gewandelt.””
nsgesamt aber ist die schulische Wertigkeit des Ethikunterrichts In den verschiedenen
Bundesländern immer noch recht unterschiedlich; S1E reicht VO! Status als ordentlıches
Schulfach bis hın ZU)  3 Status eines nicht versetzungsrelevanten Wahlfaches In den 1CU-

Bundesländern ist 1U umgekehrt die Lage züglıc) der inführbarkeit eiInes
Pflichtfaches Religionsunterricht der geringen Zahlen konftessioneller chüler
drastısch: den den Religionsunterricht regelnden minısterjellen erordnungen wiıird
dem ZU Teıl UrCcC Rechnung9 dass die Miındes  en für die Einrichtung
Von Religionsunterricht recht niedrig ehalten SInd. Dies gilt VOL allem für die atholi-
sche Kıirche. uch dıe katholischen 1SC NOTeE sınd hiıer realıstisch SCHUB, in extire-
IMNECMN Diasporagebieten eiıne Offenheıt auf einen onfessionell-kooperativen Religionsun-
terricht hın bzw auf dıe Ermöglichung des (Jaststatus Im Je anderen Religionsunterricht
anzudeuten. “
‚WEeI1 weıtere Spe signalisıeren dıe edeutsamkeıt des Faches In manchen ‚undes-
andern wırd dıe JTrennung VON el1g10ns- und Ethikunterricht recht konsequent VCI-

folgt; gegenseitige Bezüge den jeweiligen Lehrplänen Sind 1Ur spärlıc angelegt DZW
en völlig. In anderen Bundesländern konzipiert INan eine gemeinsame Fächergruppe
der ethisch-relevanten Fächer katholischer Religionsunterricht, evangelıscher Relig1-
onsunterricht, Religionsunterricht anderer Religionsgemeinschaften, Ethikunterricht

34 Vgl CHWLLLUS |Anm. 31] Ahnlich 1mM aarlanı (ebd., 56), War Abmeldepflıcht VOIlIN

Religionsunterricht besteht, aber das Fach Allgemeine Ethıik cht als Eirsatz- oder Alternativfach
bezeichnet wird.
35 'elmut nselm, elıgıon oder FEthik” Eın Beıtrag Dıskussion dıe Von Relıgionsun-
erricht und Ethikunterricht, München 1995,
16 Vgl Sekretarıiat der eutschen Bischofskonferenz 1996 |Anm 12]1, 73
37 Vgl CNWILLLUS |Anm S4 247
38 Vgl Sekretarıiat der Deutschen Bischofskonferenz 1996 |Anm 12E 60.78
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(z.B In Mecklenburg-V orpommern, Sachsen-Anhalt)” und fordert WIEe in cChleswig-
Holstein ZUT Kooperation und gemeinsamen Projektarbeıit auf. Diıe katholische Kırche In
Berlın plädıert übriıgens auch für dıe Einrichtung eiıner olchen Fächergruppe, einer-
se1ts ndlıch auch In der Bundeshauptstadt Religionsunterricht als ordentliches 'aC|
In Entsprechung einzuführen und gleichzeıltig der pluralen Bevölkerungs-
zusammensetzung Im Ballungsraum Berlın echnung tragen.””
Der zwelıte Indıkator für dıe Fach-Wertigkeıit: äahrend manchen Bundesländern
dıum und Ausbildung ZU)  3 thık-Lehrer schon ängs über dıe entsprechenden Lehrer-
rüfungsordnungen geregelt sınd, onnte In anderen ndern das Fach bIs in dıe
Gegenwart hıneıin nıcht eigens studıeren, sondern rhıielt über ach- oder Nebenqualıifi-
zierungen Lehrerfortbildungsanstalten Ooder infach eshalb, weıl siıch dazu be-
reit erklärte, dıe Berechtigung Unterrichten Von In aye beispielsweise
wiıird erst mıt der novelherten Lehrerprüfungsordnung VoN 2002 das 1um für das
Fach geregelt. Insgesamt setizt sıch aber dıe Tendenz UrC. ass auch dıe Ausbil-
dung ZU| Ethiklehrer auf qualifizierte Weise möglıchst bereıts währen! des tudıiums
erfolgen sollte

Bildungstheoretische Tendenzen und Begründung Von Ethikunterricht
CANOoN dıe Fach-Bezeichnungen deuten auf verschiedene bildungstheoretische Konzepte
hın ara CNWIULLLUS arbeıtet olgende idealtypischen Akzentulerungen heraus, dıe in
dıe Lehrpläne melıst In unterschiedlichster Kombinatıon eingearbeıtet wurden
„C) FEthikunterricht als Moral-, Werte- Tugendvermittlung
D) errıc ulturkunde Im Sinne Iner Einführung In das (jüdisch-)christliche Abendland

tThiıkunterricht als Identitätsfindung und Entwicklung VON zlialkompetenz (Lebenshilfe)
Thikunterricht ethische Urteilsbildung 107 über Normen Normbegründungen
Fthl  ernc] als Philosophieren. u“+4.  NT

Insgesamt ist dıe Tendenz beobachten, dass eine reine Moralvermittlung Sinne
der Weitergabe eiInes verbindliıchen allgemeinen Kanons VOoN erten und Normen rück-
äufıg Ist Der kleinste gemeinsame iche enner steht in der Erklärung der
Menschenrechte, Grundgesetz und In den Länderverfassungen, SOWIE In der erück-
sichtigung der Pluralıtät VoNn Religionen und Weltanschauungen. Auf dieser Grundlage
sollen dann aber durchaus auch ethische Haltungen und ugenden vermuittelt werden

40 CHWULLUS |Anm. 31L 472 62
Vgl upe: VonNn Stülpnagel, Keıine Bıldung ohne Religionsunterricht, In olf ‚USC! Hg.) nteg-

ration und elıgıon. Islamıscher Religionsunterricht Berliner Schulen, Berlın 202-210, bes
206f; CHAWILLLUS |Anm 51}

Vgl Einzelnen: CHAWLELUS |Anm 311 Seiferlein |Anm 14], 282-294 Vgl auch
dıe sehr differenzierte „Diıdaktık des Ethikunterrichts“ €eInz Schmidt, Dıdaktık des Ethikunterrichts
HT, tuttg;
42 Schwillus |Anm 1E Seiferlein |Anm 14] kizziert folgende ıer odelle
weltanschaulich-relig1öses odell, moralpädagogıisches lebenskundlıches e ach-
denklichkeits-Modell Hfre rem: (Ethık als Unterrichtsfach, In ers 199 |Anm. 26], =
unterscheıidet zwischen (1) Praktischer Philosophie, (2) Lebenshilfe, (3) Moralerziehung und (4) E-
hıscher Reflexion.
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Wichtiger als dıe Weitergabe eines moralıschen anons erscheımnt die Örderung ethi-
scher Urteilsbildung In Anlehnung dıe LEUETEN moralpsychologischen Erkenntnisse.
elıgıon Rahmen des Nterrıic! eschräan! sich meiıst auf Relıgi0ns- und Kul-
turkunde egentlic: werden relıgionswissenschaftliche, phiılosophiısche, gesell-
schaftswissenschaftliche und bısweilen auch theologische Fragestellungen miıteinander
erschränkt eben der grundsätzlıchen Anfrage ZUr Begründbarkeıt VON Ethık ist der
Umgang Mıiıt elıgz10n der heftigsten kritisierte Bereich innerhalb der kEthiık-Fächer
Gleichsam aus der distanzıerten Vogelperspektive wurden elıgıon und Relıgionen be-
Tachte' und verkürzt auf ihre gesellschaftlıche 10Nalı (Problemlösungspotenzial
VON Religionen und Weltanschauungen‘) hın ausgewertet. Gerade be1 der Auseinander-
SeIzung mıt der Einführung des Faches „Lebensgestaltung Religionskunde Ethik”
wurde der begründete erdaCc. geäußert, hler würden Relıgionen 1Ur WIE exotische
Tiere 1Im Z00 präsentiert.
Zentral SINd In allen Lehrplänen die Themen entitätsfindung und Sozlalkompetenz;
hier lassen sıch problemlos Bezüge den entsprechenden Themen in den el1g10NS-
lehrplänen herstellen
Vor allem in der Oberstufe wiıird die Philosophie ZUT zentralen BezugswIissenschaft für
den Ethikunterricht Die aktuellen Reflexionen ZUuTr ‘Kinderphilosophie’
schlagen sıch in Mecklenburg-Vorpommern deutlichsten 1Im Fach „Philosophieren
mıit Kındern“ nıeder. Auf doppelte Weıise wird In den dortigen nrplänen äahnlıch WIE
in Schleswig-Holstein auf Immanuel Kant eZUg Philosophieunterricht wıll
orma befähıgen ZUrT differenzierten Nachdenklichkeit Selbst denken, Sich die
Stelle jedes anderen enken, Jederzeit mıt siıch selbst einstimmig denken) und Or1eN-
tiert sich inhaltlıch den vier Kantıschen Fragen (Was kann ich wissen?, Was soll ich
tun? Was darf ich hoffen?, Was 1st der Mensch?).“ In der Bandbreite möglıcher KON-

ist dieses Odell der Förderung eigener Nachdenklichkeit und des Anregens eige-
19(8! Philosophierens weltesten entfernt VoNn Ansätzen, be1l denen INan Im nter-
richt dezidiert einen ertekanon weıtergeben ll
Dass viele der derzeitigen ane und auch der 1ikunterricht selbst stark VON e1-
NCN christlichen Humanısmus geprägt sind, hängt auch mıt der kirchlichen Verwurze-
lung zahlreicher 1ık-Lehrer SOWIEe vieler Mitglieder VOoN hrplankommissionen,
Schulbuchteams und Kultusministerien zusammen.“* Mag c5 auch dıe dezıdiert kırchen-
und relıgionskriıtischen ikliehrer und ga manche Exoten in ihren en geben, In
der enrnen haben sıch VoN der friedlichen Koexistenz hıs hın ZUTr konstruktiven KO-
operation vielfältige Ormen des Miteinanders konsolıidie: Anders Ist dıes teilweise in
den Bundesländern, beispielsweise aus Brandenburg durchaus Spannungen
zwıischen LER-Lehrern und Religionslehrern berichtet werden und gelegentlich Im polı-
tischen Dıskurs der VETBANSCHCH 15 Jahre ein! geWwIsse au-Ruck-Mentali eutlic

43 Schwillus 1 Anm 311 40.66  —N
Vgl Seiferlein |Anm. 14], L1
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wurde *° ber selbst bezogen auf LER INUSS immer wleder betonen, dass die
Kultusministerin des andes und maßgebliche Inıtiatorin für LER 'arıanne Birthler,
VON ihrem Beruf her Katechetin War und auch der jetzige Kultusminıister, Steffen Reit-
cCNe, evangelischer Pastor und überzeugter Chriıst Ist
aSsSs INan die en l1endenzen in den NeEUETEN ehrplänen und Unterrichtsmateria-
1en, kann Nan teststellen, dass eın lebenswelt- und ulturhermeneutisches
Konzept dominiert. S1ituat1ions- und Problemanalysen sollen mıt der Erarbeitung ethi-
scher und relıg1öser JTradıtionen verbunden werden gele werden Konzepte, dıe
eine reine Moralerziehung, eine einseitige kognitive Reflexion und/oder eine überzoge-

therapeutische Lebenshilfe anstreben “
Nach WIE VOT heikel SINd dıie Fragen nach der Begründbarkeit eines allgemeınen FEthik-
unterrichts und nach der Verantwortlichkeit für dieses FEach .“ ährend INan dus den

Gründen einer staatlıchen Begründungsmöglichkeit VoNn skeptisch BC-
genübersteht, scheinen aktısch überall naturrechtliche Begründungsmuster auf, die al-
lerdings angesichts der gesellschaftlichen Pluralıtät VOoN Weltanschauungen und Relig10-
en und des ständiıgen Wertewandels eliner Konkretisierung edurifen Wile bereıts CI -
wähnt SInd In allen Ethiklehrplänen als Miındests:  ards RKückbezüge auf das rundge-
SEIZ, die onkreten Erziehungsziele In den Länderverfassungen und die Menschen-
rechtscharta verankert Deren edeutung INUSS aber Sıtuatıv eingelöst werden. Letztlich
wırd das Problem der Normbegründung auf den Unterricht selbst verlagert, welcher
subjektorientiert, kommunikativ und diskursethisch angelegt sSeIn soll Die chüler SOI-
len methodisch befähigt werden werteinsichtigen Urteilen und Handeln In Pluralıtät

ZU)  - kommunikatiıven Aushandeln ethischer Fragestellungen. Be!l aller Tragwürdig-
keıit iImmanenter Ethiken scheint dies der formale Maxımalkonsens nnerha pluraler
Gesellschaften und eines weltanschaulich neutralen Staates se1nN, in denen selbst eine

Immanuel Kant orlentierte eurozentrisch-nachaufklärerische Kulturtradıtion keine
Selbstverständlichkeit mehr ist_ ®®
Barbara Brüning formuliert in hrer beeindruckenden 1e ZU) thıkunterricht In Eu-
[ODAa olgende dıdaktische Strukturprinzipien für eine Neuorientierung der Lehrplange-
taltung des kunterrichts Subjektivitä (Orlentierung eigenen Gew'issen), SOz1a-
1tät (Spannung zwıschen Indıyiduum und Gesellschaft), Tugendbildung, Tradıtionsori-
entierung (Bedeutung erfahrungstranszendierender Sinnangebote), lebenspr.  ische Or1-
entierung (Lebensgestaltung), Emotionalıtät und Reflexivität.“”

45 So soll en brandenburgischer SPD-Abgeordneter e1ImM Streıit LER geäußert aben „Was Wer-
te sınd, bestimmen WITE ıschnath, eht dıe IrC. och ZUT Schule? Erfahrungen und An-iragen aus Brandenburg, in ichael nger Armin Laschet Hg.) Wertorlientierung andelReligionsunterricht und LER der Dıskussion Kevelaer Aachen 1998, 36-62,46 Vgl Schmidt 2001 |1Anm 14], 4973
47 Vgl Anselm 1995 |Anm 359 12-14: deiferlein 2000 |Anm 14], 85f.
48 Vgl Anselm 1995 |Anm 3514U Brüning 1999 1 Anm ZIE 197250
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Nterrıc in ayern
Exemplarısc) und In groben ügen soll 1UNHN aufgezeigt werden, WIe 6S den ıkun-
terricht ayern este| ist
5} als ordentliches ichtfacı

gılt ayern nach ESS. Juristischen Sınn als Ersatzfach für das ordent-
iıche Pflichtfach Religionsunterricht. Allerdings werden in allen Gesetzestexten die Be-
zeichnungen „Ersatzfac oder „Alternativfach“ vermieden . ” Faktısch aber steht
eine oppelung mıiıt dem Religionsunterricht: Wer sich VO  = Relıgionsunterricht abmel-
det oder einer Religionsgemeinschaft angehört, welche keinen ordnungsgemäßen Reli-
gjonsunterricht urchführen Oder darf°*, IHNUSS Eth:  eITIC teilnehmen;
Ausnahmeregelungen gibt 6S türkısche chüler islamıschen Glaubens, die z.B 1m
Rahmen des muttersprachlichen Unterrichts eine islamische Unterweisung ernalten und
dann nıcht den erricht besuchen mussen. Die Abmeldung INUSS in schrıiftliıcher
Form enı der ersten Schulwoche erfolgen und gılt für das auifende Schuljahr.”“ Im
ordentlichen Schulfach Ethi  erricht g1bt 6S auch oten, die versetzungsrelevant
Sind Schulrechtliıch und —organisatorisch ist dies seıt 1972 einer Erprobungsphase
und seıit 973 endgültig geregelt.”
Die Rahmenb:  ingungen für den Ethikunterricht (Lehrerbildung, Platzıerung iIm Stun-
denplan) wurden den letzten Z  en eutend verbessert, aber immer noch gilt
Der thıkunterricht INUSS nıcht zwingend zeıtgleich mıiıt dem Religionsunterricht aAaNSC-
boten werden.
n Aktuelleen Ethikunterricht
ach dem „Statistischen Jahrbuch für ayern 002“>* SInd VON 281381 chülern in
ayern Grundschulen, auptschulen, Realschulen, Gymnasıen und Wiırtschaftsschu-
len 63,1% katholisch, 23,5% evangelısch, 4,8% islamisch und 0,8% orthodox 17,8%
ehören einer anderen Oder keiner Religionsgemeinschaft
Hs War bereıits dıe Rede Von den onen Abmeldez:  en VO  3 Religionsunterricht den
60er Jahren Demgegenüber hat sıch dıe Lage, nicht 1Ur ayern, inzwischen ent-
spannt Der Relıgionsunterricht hat siıch stabilisiert.” In ayern sıeht dies
AUus$

Vgl CN WLLLLLS |Anm 311 262-265
Teulnahmepflicht Ethikunterricht besteht cht für Schüler mıit neuapostolischem, altkathol1-

schem, russisch-orthodoxem, israelhıtischem Bekenntnis und Sieben- T’age-Adventisten, WC] S1ie einen
regelmäßigen Unterricht ihrer elıgion, uch ußerhalb der Schule, besuchen (vgl Katholisches
cChulkommissarıat In Bayern 2002 |Anm 30], 212)
52 Vgl 46, BayEUG. ayerisches ese! über das Erziehungs- und Unterrichtswesen,
eC|
53 Vgl Seiferlein |Anm 14],
54 Bayerisches esa: für SEL und Datenverarbeitung , Statistisches Jahrbuch für Bayern2002, Üünchen 2002,
59 Vgl Seiferlein |Anm 14],
50 Die gesamtbayerischen ahlen wurden dankenswerterweise VO] Kultusministerium SOWIE VOIINl
Katholıschen Schulkommissariat In ayern mitgeteiılt.
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'eilnahme Religions- bzw. F  unterricht Bayern””
ul}2002/2003)

Grundschule Hauptschule Realschule Gymnasıum
316107 198889 334779Schüler gesamt 515430

Teilnahme
OlSC! 373662 1338603

evangelısch 127676 072357
israelıtısch 201 31 286

griech.-orthodox 1721 1883 7}
neuapostolisch 326 37273 131 177

9565iıslamısch Saa 8 Ün  8 — Maa  ——
SONSTI 1315 5472
I

Ethikunterricht
1928 1537

Religionslosigkeit 232
weıl kein eigenen 657 696 /

Bekenntnis angeboten wird
5193 2729 1117

Dıie Tabelle verdeutlicht, dass der el VONn thık-Schülern allen CHU|  en-
ich gering ISt; dıe Abmeldez:  en sınd unspektakulär S1ie lıegen niedriger als die Zahlen
der Ssogenannien “geborenen thıker”, d.h chüler, dıe keiner Reliıgionsgemeinnschaft all-

ehören. Vor allem (jrund- und Hauptschulen ist die Mehrzahl der chüler
unterricht, weıl für das eigene Bekenntnis kein Religionsunterricht angeboten WIrd.
Das unveröffentlichte Datenmaterial, welches VO'  - Katholischen Schulkommissariat ZUT

Verfügung gestellt wurde, welst 1eselbe ichtung: An Realschulen meldeten sıch
demnach Schuhjahr 2000/2001 0,71% der katholischen chüler ab; dafür nahmen
0,87% nıcht-katholische chüler katholischen Religionsunterricht teil Gymna-
sien betrug dıe Abmeldequote Schuljahr 2000/2001 4,69%; in der Oberstufe
10,73%) lıegt der Prozentsatz öher, in der Unterstufe (1,15%) niedriger Allerdings
nehmen auch hıer nicht-|  Olısche chüler (0,83 %) katholischen Religionsunter-
richt teıl DIie aktıven Abmeldez  en Sind auch in der Tendenz (seıit 20) ren immer
zwıischen 3,85% und 5,6%) wenig auffällıg und gelegentlich VoNn Sekundärmotiven
(Entscheidung konkrete Lehrer; Druck in der Peer-group) überlagert.
Diese Tendenz erg1bt sich auch für dıe DIiÖzese Passau Die Abmeldez:  en hier für das
Chuljahr 002/2003 wurden freundlıcherweise VO  3 Bischöflichen Schulreferat ASSAU
ZUTr erfügung gestellt. anacC. beträgt die Abmeldequote Gymnasıen 3,3%; Re-
alschulen 0,26% und Beruflichen chulen 1,91 % Vo  Schulen rund- und
57 DIie VOIN Verfasser ersteillte 1 abelle beruht auf den VO!  3 Kultusmunisteritum Verfügung gestell-
ten aten; dıe Übersicht erleichtern, schr: sıch die Darstellung auf dıe ler entralen
Schularten
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auptschulen) haben sıch INnSgesamt IS ( VON chülern und Förderschulen
chulen ür Behinderte) VOoON 2200 chülern abgemeldet

Ne aten ZC1SCN Zugenommen hat die der genannten natürlichen thıker
ungetaufte chüler dıe keiner Religionsgemeinscha angehören und automa-

1SC. zunächst den Ethikunterricht besuchen UuSSeCN ber auch diese ahlen SInd r-

9102 selbstverständlıch untersch!  lıch gelagert recht niedrig, VOI em eher laänd-
iıch gepragien Gegenden SO haben Schuljahr 002/2003 Regierungsbezirk Nıiıe-
erbayern VOoNn Schülerinnen und chülern Vo  SCHAhulen rund- und aupt-
schulen lediglich 4630 den thıkunterricht sucht dies Sınd 30
Wıe dıe Zahlen ZCISCH sucht aY! nach WIC VOTr 191088 C1INC Miınderheit den Ethik-
unterricht Schulrec)  1C 1SL 6S deshalb möglıch dass das Fach auch
jahrgangsstufenübergreifend unterrichtet wird oder chüler für den Ethikunterricht
benachbarten Schule ZUSCWICSCH werden DIe Soll TODHE für das Zustandekommen e_

NeT Gruppe SCHW: dıe Gruppenstärke sollte nıcht chülern urch-
SC der Schule Del chülern lıegen

Inhaltlıche Ausrichtung den Lehrplänen
bayerischen Unterrichts- Erziehungs-Gesetz sind Ziel und inhaltlıche Ausrich-

(ung des kunterrichts der Schule beschrieben „Der Ethiıkunterricht 1eN! der
Erziehung der chüler werteinsichtigem Urteijulen und Handeln Sein Inhalt OrıentIert
sich den sıttlıchen (Grundsätzen WIC SIC der Verfassung und Grundgesetz m_

ergele SINnd Im übrıgen berücksichtigt { dıe Pluralıtät der Bekenntnisse und eltan-
schauungen 59 Lehrpläne für den thıkunterricht wurden für alle Schularten eNtWI1-
CKE In konzeptioneller Hınsıcht werden materı1ale philosophisch-reflektierende und
verhaltensorientierte Lernebenen miıteinander verschränkt Es geht dıe Thematısıe-
rung VoN allgemeın verbindlichen en und Oormen ihre Reflexion und egrün-
dung den Aufwels ihrer Verhaltensrelevanz und dıe efähıgung ZU  3 werteinsich-
ıgen Urteilen und Handeln
Im Fachprofil des gymnasıalen Lehrplans wird das Selbstverständnis des
Ethikunterrichts eingeleıtet
Das ach Thık unterstützt dıe UCHE JUNSECT Menschen nach InNner verlassiichen moralıischen Orientie-

der Welt Von heute ESs ASILE: auf der Grundsituation dass Menschen für ihr Handeln uch INe

thische Entscheidungskompetenz benötigen thıik grel; dabeı ürfe zurück denen hewährte
lebenspraktısche Insıchten ıner langen Entwicklungslinie mul philosophischer Denkweirsen NE

Deutung und Legitımierung erfahren haben Die ugendlichen können qAdiese Entwürfe Theorien
mut VoN ihnen SC} entwickelten Vorstellungen vergleichen dabei entidecKen, dass auch ihre d

geENEN ‚edanken sıch ı Ansatz muıt ST  en radıtionen berühren. Uberlegungen Moralprinzi-
DIEN, die andere 'enschen angestellt haben, können aßsı  r EISENE Überlegungen

InNner Oritentierungshilfe für Leben werden. “

58 Diese Zahlen wurden IT telefonısch Von der Regierung Von Niederbayern ZUT Verfügung gestellt
59 4 > ay.
(  X Lehrplan für ayerische ryMNAaSIUm. Fachprofil thik, München 2003 ers! der nternet-
ersion erhältlich].
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Überblickt dıe Lehrpläne der einzelnen Jahrgangsstufen dann Vergleich
mıiıt dem rplan für den Katholıschen Relıgionsunterricht tatsächlich der Verzicht auf
jede zielgerichtete Normativıtät und das Bemühen eine wertorlentierte weltanschau-
1cCHNe Neutralıtät Jenseı1ts des beschriebenen ethischen Mınımalkonsenses INS Auge der
chüler soll als autonomes Subjekt ZUI Bıldung eInNes eigenen Wertebewusstseins und
eInNnem entsprechenden Handeln befähigt werden.
xplizıte phılosophısche thısche Reflexionen werden erst der gymnasıalen ers!
ZU]  = egenstanı des Unterrichts.
5.4 Lehrerprüfungsordnung
In ayern kann jeder Lehrer Bedarfsfa) verpflichtet werden, eIne CTI-

teılen: Sr soll jedoch nıcht gleichzeıtig elıgıon unterrichten © Zumeıist unterrichteten
bıslang solche Lehrer Ethık, die sıch besonderer Weise für das Fach interessierten
und dıe Möglıchkeıit erhielten, sıch über Weıterbildungsveranstaltungen (regionale Fort-
bıldungen, zentrale Bıldungsmaßnahmen In den Lehrerakademien für das Fach YUua-
1fizieren. Nur Studium für e1INn Lehramt Gymnasıen War bısher eiıne Erweıterung
der ng mıt dem Fach Phılosophie möglıch, jedoc nıcht en Uniiversıitäts-
standorten eingerichtet.,
Eın eıgenes Erweılterungsstudium des aCcCAs alle hrämter 1st erst seIit der Neufas-
SUuNg der bayerischen Lehramtsprüfungsordnung (LPO Jahre 2002 möglıch Man
kann L1UN das Unterrichtsfac )7E für en Lehramt Grund-, aupt- und Real-
schulen, beruflichen chulen und Sonderschulen S 40a LPO und das vertiefte Fach
„Philosophie 6C LPO als Erweiterungsfach studieren.
olgende inhaltlıchen rüfungsanforderungen SInd nach 40n LPO gefordert:

Grundlagen Grundzüge philosophischer (z.B. verschiedene Diszıplinen der theoretischen
Philosophie, Begriff und Aufbau der In klassıschen Werken)
NQILK (z.B. Bioethik, Wirtschaftsethik, Umweltethik, Medienethik)
eligion (Religionsphilosophie Religionswissenschaft)
Fachdidaktik.

DIie Prüfungsanforderungen Sınd für das eNnramı Gymnasien (S LPO In den
Absätzen DB äahnlıch elagert; Unterschie Studıum für die übrıgen Lehrämter
werden vertieftere Kenntnisse verlangt. Der Sal VON LPO 1st stärker
grundsätzlıch philosophisch und phılosophiegeschichtlich ausgerichtet.
Abschließen: soll exemplarısch angedeutet werden, inwiefern dieses Erwelterungsstu-
dıum VOT In diesem Fall der Universıität Passau konkretisiert WIrd:
Organisiert wıird das Fachstudium Phiılosophie für Lehramtsstudierende über den Lehr-
stu. der Phılosophıie, welcher der Phiılosophischen Fakultät angesiedelt ist
DIe Kooperation zwıschen Phılosophie und Theologıe Aäuft völlıg problemlos, Was siıch
auch In der Kkoordinatıon des Lehrangebots für das Ethikstudium zelgt. Dıie Katholisch-
Theologische Fakultät Ist über den Phiılosophen und den Moraltheologen Studienan-
CDO! für hramtsstudierende beteiligt.
a Vgl Katholısches Schulkommissariat In Bayern 2002 |Anm 301, 214
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ukunftsperspektiven
Die oDiema!l einer enlenden Letztbegründung des Ethi  erITichts und die VerwiIie-
senheıt auf eiıne innergesellschaftliıche Konsensbildung be1 der Erstellung VOIN Onzepten
und Lehrplänen unterschiedlich werden. Sıe verführt eventuell ZUTr

Haltung eINes hämischen .  WITF sınd 1C) doch besser’, weıl die transzendentale Ver-
wliesenheıt christlichen Gottesglaubens und die echeimal  g Von Religionsunterricht In
der jüdisch-christlichen Traditionsgeschichte eine fundıerte Rahmenbedingung darstellen
und Verhaltenssicherheit geben Angemessener als konfrontatiıve Fiıtelkeıit erscheımnt mir
erdings dıie Bereıitschaft konstruktiven Mitgestaltung sein. Das bereıts erwähn-

Böckenförde-Zitat „Der freiheıitliche, säkularısıerte Staat ebt VOoON V oraussetzungen,
die CT selbst nıcht garantieren wurde SCHNON häufig als Argument für die Me!I1-
nungsherrschaft der Kırchen verwendet, me1ınt aber eIwas anderes: EAder einzelne Rür-

ZCI mıit seiner moralıschen Kraft und alle gesellschaftlichen Einriıchtungen Sind aufgeru-
fen, der Mitgestaltung und thıschen Humanıisierung VoNn Staat und Gesellschaft mit-
zuwırken, weil der Staat dıes VoNn sich Aaus nıcht kann und darf. Dies be1 allen
erwartenden Schwierigkeiten angesichts unterschiedlichster ethischer Posiıtionen den-
noch 1Ur nach dem Muster eINES herrschaftsfreien Dıskurses (Jürgen abermas VOIl-

gehen Wo immer möglıch, haben sich Kırchen und Theologıe diesen Prozes-
SCI1 beteiligen. Dies gilt auch für dıie rarDben!  ng VON Ethiklehrplänen und be1l der
Ausbildung VOoNn Ethiklehrern.® Beiden Fächern dem Religionsunterricht und dem H-
eITIC kommt dıe bedeutsame Aufgabe ZU, die pädagogische der Schule

prägen, menschliche Bıldung anthropologisch vertiefen und ethisc. reflek-
tierten enken und Handeln befähigen.®
Derzeiıt Sind eine ndizıen ersichtlıch, die züglic| der Säkularısıerung Ge-
sellschaft eINt Trendwende signalisıeren würden. Deshalb WdRC ich abschließen! eiıne
Prognose züglıc) des schleichenden Verfassungswandels®“: Die rchen ollten nıcht
Str' auf beharren, WAas dıie Ausn:  estellung des Religi0onsunterrichts und
dıe Notwendigkeıit einer expliziıten meldung VON betrifft, sondern Offenheıt be1
der Einrichtung Von Wahlpflichtbereichen elıgıon FEithık sıgnalısıeren. DiIie asenz
VoNn Religionsgemeinschaften Offentlichen chulen 1Ur dann glaubwürdıg und
Jangfristig gesichert werden, WeNn CS gelıngt, en Wechselspiel zwıischen Identitätss1-
cherung und Verständigung in Pluralıtät institutionell verankern. ugle1c) gilt 65 d-

ber auch weiterhin die föderalıistische Grundstruktur der Bundesrepublik Deutschland
ernstzunehmen und egional unterschiedliche Lösungen auszugestalten: ayern ist nıcht
Brandenburg, Berlin ist nıicht Rheinland-Pfalz und Hamburg ist nıcht ürıngen.

Vgl Seiferlein |Anm 14], 204f.
63 Vgl 1DKOW 1994 |Anm 26], 9-10

Seiferlein |Anm. 14], 112


